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+++newsletter+++ 
 

Termine Februar 2012 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträge fällig 
werden: 
Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige 
Finanzamt abzuführen. 

Umsatzsteuer4 10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 
Umsatzsteuer-
Sondervorauszahlung5 

10.2.2012 13.2.2012 7.2.2012 

Gewerbesteuer 15.2.2012 20.2.2012 10.2.2012 
Grundsteuer 15.2.2012 20.2.2012 10.2.2012 
Sozialversicherung6 27.2.2012 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei 

Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
5 Vgl. Information „Dauerfristverlängerung für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen“. 
6 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
23.2.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Termine März 2012 
Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern fällig werden: 



 

 

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch 
  Überweisung1 Scheck2 
Lohnsteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag3 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Kapitalertragsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

Ab dem 1.1.2005 ist die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag 
zeitgleich mit einer Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zuständige Finanzamt 
abzuführen. 

Einkommensteuer, 
Kirchensteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Körperschaftsteuer, 
Solidaritätszuschlag 

12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 

Umsatzsteuer4 12.3.2012 15.3.2012 9.3.2012 
Sozialversicherung5 28.3.2012 entfällt entfällt 

 
1 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem 

Anmeldungszeitraum folgenden Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf 
einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. Bei einer Säumnis der 
Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so 
frühzeitig erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. 

2 Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks 
beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

3 Für den abgelaufenen Monat. 
4 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat. 
5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten 

Bankarbeitstag des laufenden Monats vorgezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, 
empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für 
die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 
26.3.2012) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern 
Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage vor dem Fälligkeitstermin an den 
Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 

Zahlungsverzug: Höhe der Verzugszinsen 
Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner durch eine Mahnung 
in Verzug setzen. Der Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhebung sowie der Mahnbescheid. 
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn 
für die Leistung eine Zeit nach dem Kalender bestimmt ist, 
die Leistung an ein vorausgehendes Ereignis anknüpft, 
der Schuldner die Leistung verweigert, 
besondere Gründe den sofortigen Eintritt des Verzugs rechtfertigen. 
Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätestens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang einer Rechnung ein; 
dies gilt gegenüber einem Schuldner, der Verbraucher ist, allerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde. 
Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger den Zugang der Rechnung (nötigenfalls auch den darauf 
enthaltenen Verbraucherhinweis) bzw. den Zugang der Mahnung beweisen. 
Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für das Jahr 
fünf Prozentpunkte bzw. für Rechtsgeschäfte, an denen Verbraucher nicht beteiligt sind, 
acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz. 
Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um die Prozentpunkte, um 
welche die Bezugsgröße seit der letzten Veränderung des Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank 
vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres. 
Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze ab 1.7.2009: 



 

 

Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 

Verbraucherbeteiligung 
1.7. bis 31.12.2009 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2010 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.1. bis 30.6.2011 0,12 % 5,12 % 8,12 % 
1.7. bis 31.12.2011 0,37 % 5,37 % 8,37 % 
1.1. bis 30.6.2012 0,12 % 5,12 % 8,12 % 

Abziehbarkeit von Schuldzinsen als Werbungskosten hängt allein von der 
tatsächlichen Verwendung des Darlehens ab 
Schuldzinsen sind nur dann als Werbungskosten abziehbar, wenn sie für ein Darlehen geleistet worden 
sind, das durch die Einkünfteerzielung veranlasst ist. Maßgeblich ist die tatsächliche Verwendung der 
Darlehensmittel für ein bestimmtes Wirtschaftsgut. Die bloße gedankliche Zuordnung des Darlehens durch 
den Steuerzahler reicht nicht. Erwirbt ein Steuerzahler eine bestimmte Beteiligung zunächst mittels eines 
Überziehungskredits, den er kurz darauf durch Eigenmittel vollständig zurückführt, fehlt für danach 
aufgenommene Darlehen der zum Schuldzinsenabzug erforderliche wirtschaftliche Zusammenhang mit 
dem Erwerb. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Anlage EÜR ist zwingend abzugeben 
Unternehmer, die ihren Gewinn mittels Einnahmenüberschussrechnung ermitteln, sollen die Daten „nach 
amtlich vorgeschriebenem Datensatz“ durch Datenfernübertragung übermitteln bzw. in der Vergangenheit 
auch in Papierform (Anlage EÜR) beim Finanzamt einreichen, wenn die Nichtbeanstandungsgrenze von 
17.500 € überschritten worden ist. 
Gegen die Abgabe dieser Anlage EÜR hatten sich Steuerbürger gewehrt, u. a., weil die Vorschrift nicht im 
Einkommensteuergesetz, sondern in der Einkommensteuer-Durchführungsverordnung geregelt ist. 
Der Bundesfinanzhof hat nunmehr klargestellt, dass die Pflicht zur Abgabe der Anlage EÜR 
verhältnismäßig ist und für die Vereinfachung des Besteuerungsverfahrens geeignet ist. Die Entscheidung 
zur Einführung der Anlage EÜR war auch nicht so wesentlich, dass sie ausschließlich vom 
Parlamentsgesetzgeber hätte getroffen werden dürfen. 

Bei einer Ferienwohnung ist keine Überschussprognose trotz 
vorbehaltener Selbstnutzung erforderlich, wenn die durchschnittliche 
Anzahl der Vermietungstage deutlich überschritten wird 
Im Gegensatz zur Dauervermietung von Objekten ist bei der Vermietung von Ferienwohnungen schon 
immer die Einkunftserzielungsabsicht problematisch, ebenso die Beurteilung der so genannten 
Leerstandszeiten bei Ferienwohnungen, die sowohl vermietet als auch selbst genutzt werden. Wird die 
Ferienwohnung ausschließlich durch Vermietung an wechselnde Feriengäste genutzt, ist die 
Einkünfteerzielungsabsicht des Vermieters grundsätzlich zu unterstellen. Dass sie ausschließlich in dieser 
Weise genutzt wird, kann glaubhaft gemacht werden durch einen Vertrag mit einem Vermittler, in dem die 
Eigennutzung vertraglich ausgeschlossen wird. 
Ein Urteil des Finanzgerichts Köln gibt wichtige Hinweise: 
Vermietet ein Wohnungseigentümer unter Einschaltung einer gewerblichen Vermittlungsfirma, an die er 

hohe Vermittlungsprovisionen zahlt, nur eine Ferienwohnung, werden Einkünfte aus Vermietung und 
Verpachtung und keine gewerblichen Einkünfte erzielt. Jedenfalls dann nicht, wenn die Mietzeit der 
Feriengäste überwiegend länger als vier Tage beträgt. 

Von einer Einkünfteerzielungsabsicht (Überschussprognose über 30 Jahre) ist auszugehen, wenn die 
Wohnung ausschließlich an ständig wechselnde Feriengäste vermietet wird und die ortsübliche 
Vermietungszeit von Ferienwohnungen nicht erheblich unterschritten wird. Die Tatsache, dass in den 
ersten 10 Jahren kein Überschuss, sondern ein Verlust erzielt wird, ändert an dieser Beurteilung 
nichts. 

Die Eigennutzung ist in einem solchen Fall unbeachtlich, wenn der Wohnungseigentümer die Wohnung 
nur außerhalb der Saison nutzt. Keine Eigennutzung sind kurzfristige Aufenthalte in der 
Ferienwohnung zur Endreinigung, Schlüsselübergabe, Erhaltung der Mietsache und zur Durchführung 
von Schönheitsreparaturen. 



 

 

Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 
Hinweis: Die Vermietung von Ferienwohnungen kann einen Gewerbebetrieb begründen, wenn sie mit 
einem Beherbergungsbetrieb (Hotel) vergleichbar ist. Eine Gewerblichkeit kann sich z. B. dadurch 
ergeben, dass der Vermieter Zusatzleistungen erbringt, die eine unternehmerische Organisation erfordern, 
wie sie durch die Vermögensverwaltung durch Wohnungsvermietung allein nicht erforderlich, bei der 
Führung einer Fremdenpension jedoch notwendig ist. 

Besteuerung einer Erwerbsminderungsrente 
Der Bundesfinanzhof hat erneut entschieden, dass die seit Geltung des Alterseinkünftegesetzes 
(AltEinkG) geleisteten Renten der gesetzlichen Rentenversicherung wegen verminderter Erwerbsfähigkeit 
ebenso wie von dieser Versicherung geleistete Altersrenten nachgelagert zu besteuern sind. Nach der ab 
2005 geltenden Neuregelung der Rentenbesteuerung durch das AltEinkG ist nicht maßgeblich, ob 
Rentenzahlungen lebenslänglich oder als abgekürzte Leibrente nur zeitlich befristet zu erbringen sind. 
Entscheidend ist allein, dass es sich um Renten im Bereich der sog. Basisversorgung des gesetzlichen 
Drei-Schichten-Modells handelt. 
Nicht entscheidend ist, ob die Erwerbsminderungsrente im konkreten Einzelfall auf im Geltungsbereich des 
AltEinkG geleisteten und damit in erhöhtem Umfang abziehbaren Altersvorsorgeaufwendungen beruht. 
Allerdings muss gewährleistet sein, dass das Verbot der doppelten Besteuerung beachtet ist. Die 
Besteuerung der Erwerbsminderungsrente ist aus diesem Grund nur insoweit verfassungsrechtlich 
zulässig, als die Rente auf nicht der Besteuerung unterworfenen Beitragszahlungen beruht. Dies ist 
insoweit der Fall, als die Beitragszahlungen steuerfrei waren oder sie steuermindernd geltend gemacht 
werden konnten. 
Dass sich durch die Umstellung der Besteuerung der Erwerbsminderungsrente von der bis einschließlich 
2004 geltenden Ertragsanteilsbesteuerung zum ab dem Veranlagungszeitraum 2005 anzusetzenden 
Besteuerungsanteil im Einzelfall eine erhebliche steuerliche Mehrbelastung ergeben kann, begründet 
keinen Verfassungsverstoß, insbesondere ist der rechtsstaatliche Grundsatz des Vertrauensschutzes nicht 
verletzt. 

Einkommensteuerermäßigung durch gewerbesteuerpflichtige Einkünfte 
Soweit im zu versteuernden Einkommen gewerbliche Einkünfte enthalten sind, kann die tarifliche 
Einkommensteuer zu ermäßigen sein. Sie mindert sich um das 3,8-fache des Gewerbesteuermessbetrags. 
Gewerbliche Einkünfte sind die der Gewerbesteuer unterliegenden Gewinne eines Einzelunternehmers 
oder Gewinnanteile aus der unmittelbaren Beteiligung an Mitunternehmerschaften. Gewinnanteile aus der 
Beteiligung an Kapitalgesellschaften sind nicht begünstigt. 
Bei Anwendung dieser Gesetzeslage war zu klären, ob bei einer X-GmbH & Co. KG die Gewinnanteile aus 
ihrer Beteiligung als atypisch still beteiligte Gesellschafterin an einer Y-GmbH in die Berechnung der 
Steuerermäßigung einzubeziehen waren. Die fraglichen Gewinnanteile der Y-GmbH resultierten wiederum 
aus den Gewinnanteilen an einer Z-GmbH & Co. KG. 
Der Bundesfinanzhof lehnte die Berücksichtigung der Gewinnanteile der Y-GmbH aus deren Beteiligung 
an der Z-GmbH & Co. KG bei der Feststellung der Steuerermäßigung bei der X-GmbH & Co. KG ab. 
Berücksichtigungsfähig sind lediglich anteilige Gewerbesteuermessbeträge aus der unmittelbaren 
Beteiligung an einer Mitunternehmerschaft. Der X-GmbH & Co. KG waren aber aus ihrer Beteiligung an 
der Y-GmbH keine Anteile an deren Gewerbesteuermessbetrag zuzurechnen, auch wenn die Gewinne der 
Y-GmbH aus ihren mitunternehmerischen Beteiligungen resultieren. Die Zurechnung der Gewinnanteile 
von der Z-GmbH & Co. KG bei der Y-GmbH führte nur indirekt zur Berücksichtigung bei der X-
GmbH & Co. KG. Es handelt sich damit um eine nicht berücksichtigungsfähige mittelbare 
Gewinnzurechnung. 
Der Fall wäre anders zu beurteilen, wenn die X-GmbH & Co. KG unmittelbar an der Z-GmbH & Co. KG 
beteiligt gewesen wäre. Es lägen dann die Voraussetzungen einer unmittelbaren Beteiligung vor. Dies 
hätte zu einer Berücksichtigung der Gewerbesteuermessbeträge der Z-GmbH & Co. KG bei der 
Feststellung der Steuerermäßigung für einkommensteuerliche Zwecke bei der X-GmbH & Co. KG geführt. 

In einer GbR kann auch Stimmenmehrheit zu einer personellen 
Verflechtung im Sinne einer Betriebsaufspaltung führen 
Eine Betriebsaufspaltung liegt dann vor, wenn ein Besitzunternehmen eine wesentliche Betriebsgrundlage 
an ein Betriebsunternehmen vermietet und die beiden Unternehmen personell verflochten sind. In diesem 
Fall sind die Mieteinkünfte gewerbesteuerpflichtig. Der Bundesfinanzhof hatte jetzt über die personelle 
Verflechtung in folgendem Fall zu entscheiden: 
Eine A-Genossenschaft war zu 99 % und die B GmbH zu 1 % an der X GbR beteiligt, die ein Grundstück 
an eine Genossenschaft vermietete. Die alleinige Geschäftsführungs- und Vertretungsbefugnis der X GbR 



 

 

stand grundsätzlich der B GmbH zu. Zu Rechtshandlungen bezüglich des Grundstücks aber waren A und 
B nur gemeinsam berechtigt. Bei Uneinigkeit sollte die einfache Stimmenmehrheit entscheiden. Das 
Finanzamt sah in dieser Konstellation eine Betriebsaufspaltung. 
Das Gericht schloss sich der Auffassung des Finanzamts an, weil die Genossenschaft die 
Stimmenmehrheit bezüglich der Rechtshandlungen über das Grundstück hatte. Es war auch unerheblich, 
dass die A eine Genossenschaft war. 

Keine Überentnahme durch andere betriebsvermögensmäßige Zuordnung 
eines Wirtschaftsguts 
Eine Überentnahme ist der Betrag, um den die Entnahmen die Summe des Gewinns und der Einlagen des 
Wirtschaftsjahres übersteigen. In diesem Falle sind Schuldzinsen bei Einzel- und Personenunternehmen 
unter bestimmten Voraussetzungen steuerlich nur beschränkt abzugsfähig. Über das Vorliegen einer 
Entnahme hatte der Bundesfinanzhof jetzt in folgendem Fall zu entscheiden. 
V war einziger Kommanditist der A GmbH & Co. KG, gleichzeitig Alleingesellschafter der persönlich 
haftenden Gesellschafterin B GmbH und Alleineigentümer verschiedener Grundstücke, die er an die A 
verpachtet hatte. Die Grundstücke gehörten deshalb zu seinem Sonderbetriebsvermögen. V schenkte 
jeweils 20 % seines Kommanditanteils, seines Anteils an der B GmbH sowie seiner verpachteten 
Grundstücke seinen beiden Kindern. Die hierdurch entstandene K GbR vermietete die Grundstücke 
weiterhin an die A. Durch die Beteiligung der Kinder konnten die verpachteten Grundstücke nicht mehr als 
Sonderbetriebsvermögen des V behandelt werden, sondern es lag eine sog. mitunternehmerische 
Betriebsaufspaltung zwischen K und A vor. Die K musste die Grundstücke in ihre Bilanz zu Buchwerten 
aufnehmen. Das Finanzamt wertete die Übertragung der Vermögensgegenstände als Entnahme des V 
aus dem steuerlichen Betriebsvermögen der A. Dadurch ergab sich eine Überentnahme und das 
Finanzamt beschränkte den Schuldzinsenabzug. 
Das Gericht entschied, dass die geänderte betriebsvermögensmäßige Zuordnung keine Entnahme ist. Die 
A konnte ihre Schuldzinsen deshalb voll abziehen. 

Nachweis der Vermietungsabsicht für jahrelang leer stehende Wohnung 
Soweit Aufwendungen bereits vor der Erzielung von Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung 
angefallen sind, sind diese als vorweggenommene Werbungskosten zu berücksichtigen, wenn ein klar 
erkennbarer wirtschaftlicher Zusammenhang mit späteren Einkünften aus Vermietung und Verpachtung 
besteht. 
Das Finanzgericht Nürnberg fordert in einem Urteil den Nachweis der Vermietungsabsicht bei einer 
jahrelang leer stehenden Wohnung. Erforderlich ist der endgültige Entschluss, durch Vermieten Einkünfte 
zu erzielen. Diese Entscheidung darf später nicht wieder aufgegeben werden. Der endgültige Entschluss 
zur Vermietung ist anhand objektiver Umstände zu belegen. Derartige Umstände können ernsthafte und 
nachhaltige Vermietungsbemühungen sein. Als Nachweis der Vermietungsabsicht reichen 
Kontaktaufnahmen auf Zeitungsanzeigen von Mietsuchenden nicht. Das Gericht fordert größere 
Anstrengungen zur Vermietung, z. B. die Einschaltung eines Maklers oder selbst Anzeigenaufgabe in 
verschiedenen Tageszeitungen oder Anzeigenblätter. 
Der Bundesfinanzhof muss abschließend entscheiden. 

Privates Veräußerungsgeschäft bei einem Grundstück, wenn dies 
zwischenzeitlich im Betriebsvermögen gehalten wird 
Gewinne aus der Veräußerung eines Grundstücks werden als private Veräußerungsgeschäfte besteuert, 
wenn zwischen Anschaffung und Veräußerung weniger als 10 Jahre liegen. Wurde dieses Grundstück 
innerhalb des 10-Jahreszeitraums zeitweise im Betriebsvermögen gehalten, ändert dies nichts an der 
Steuerpflicht. 
Der Veräußerungsgewinn ist in einem solchen Fall um den betrieblich zu erfassenden 
Veräußerungsgewinn zu mindern. Dies ist in der Regel der Unterschiedsbetrag zwischen Einlage- und 
Entnahmewert. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 

Rückstellungen für Zulassungskosten eines Pflanzenschutzmittels 
Ein Unternehmen zur Herstellung und zum Vertrieb von Pflanzenschutzmitteln beantragte für Wirkstoffe, 
deren Zulassungen in den nächsten Jahren ausliefen und für die Erstzulassung eines neu entwickelten 
Wirkstoffs die Zulassung nach dem Pflanzenschutzgesetz (PflSchG). Die zu erwartenden Gebühren 
wurden geschätzt und in dieser Höhe eine Rückstellung gebildet. Das Finanzamt lehnte die Anerkennung 
wegen fehlender wirtschaftlicher Verursachung ab, der Bundesfinanzhof folgte dem allerdings nicht. 



 

 

Voraussetzungen für die Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten sind grundsätzlich 
das Bestehen einer nur der Höhe nach ungewissen Verbindlichkeit oder 
die hinreichende Wahrscheinlichkeit des Entstehens einer Verbindlichkeit dem Grunde nach, deren Höhe 

aber noch ungewiss sein kann; 
mit der Inanspruchnahme muss ernsthaft gerechnet werden und 
die Verursachung muss im abgelaufenen Wirtschaftsjahr begründet liegen. 
Für die Verpflichtung zur Zahlung der Erstzulassungskosten war eine Rückstellung zu bilden. 
Zulassungskosten sind Teil der Herstellungskosten für die Rezeptur eines Pflanzenschutzmittels. Da es 
sich im Ergebnis um ein selbst geschaffenes immaterielles Wirtschaftsgut des Anlagevermögens handelt, 
ist das Aktivierungsverbot zu beachten. Deshalb sind die Aufwendungen für die Zulassung steuerlich 
sofort abzugsfähige Betriebsausgaben. Für derartige Aufwendungen ist eine Rückstellung zulässig, wenn 
die übrigen Voraussetzungen erfüllt sind. 
Der Antrag auf Zulassung stellte einen gebührenpflichtigen Tatbestand dar. Die Gebührenschuld entstand 
im Zeitpunkt der Einreichung des Antrags. Das Ergebnis der darauf basierenden Sachentscheidung, ob 
positiv oder negativ, hatte darauf keinen Einfluss. Ebenso unerheblich ist, ob im Fall eines positiven 
Bescheids das neu entwickelte Mittel zukünftig auf dem Markt angeboten wird. 
Bei den Zulassungskosten für die Verlängerung der Laufzeiten ist zu prüfen, ob die Rezepturen selbst 
entwickelt oder entgeltlich erworben wurden. Im Fall der Eigenentwicklung gelten die vorgenannten 
Grundsätze. Wurden die Rezepturen demgegenüber entgeltlich erworben, handelt es sich bei den 
Zulassungskosten für verlängerte Laufzeiten um nachträgliche Anschaffungskosten. Dann wäre die 
Bildung einer Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten unzulässig. 

Steuerabzug vom Vergütungsschuldner von den Einnahmen für 
beschränkt Steuerpflichtige aus der Verwertung von Rechten 
Die Einkommensteuer wird bei beschränkt Steuerpflichtigen in bestimmten Fällen durch einen 
Steuerabzug von den Einnahmen vorgenommen. Dazu gehören auch Vergütungen aus der Überlassung 
von Rechten. Schuldner der einzubehaltenden Steuerbeträge ist der inländische Vergütungsschuldner. 
Fraglich war, ob der Steuerabzugsbetrag von den Bruttoeinnahmen zu berechnen ist oder mit den 
Einnahmen in unmittelbarem Zusammenhang stehende Ausgaben die Bemessungsgrundlage mindern. 
Dem lag der nachfolgend verkürzt geschilderte Fall zu Grunde: 
Die inländische GmbH zahlte an eine niederländische BV Lizenzvergütungen für das Recht, in einem 
abgegrenzten Gebiet in der Bundesrepublik Deutschland bestimmte Automaten aufstellen und betreiben 
zu dürfen. Die niederländische BV war Unterlizenznehmerin einer in Großbritannien ansässigen Ltd. und 
hatte den größten Teil ihrer Lizenzeinnahmen als Lizenzgebühr an die Ltd. abzuführen. 
Bemessungsgrundlage des von der deutschen GmbH vorzunehmenden Steuerabzugs war nach 
Auffassung der Finanzbehörde die an die niederländische BV zu zahlende Lizenzgebühr. Ein Abzug der 
von der BV an die Ltd. zu zahlenden Unterlizenzgebühren wurde als unzulässig angesehen. Die deutsche 
GmbH war als Schuldnerin der Lizenzvergütungen gegenüber der niederländischen BV und damit 
gleichzeitig als Schuldnerin der Abzugssteuer um die Klärung der Streitfrage bemüht. 
Der Bundesfinanzhof bestätigte die Auffassung der deutschen GmbH. Unmittelbar mit den Einnahmen im 
Zusammenhang stehende Betriebsausgaben sind entgegen dem gesetzlichen Regelungswortlaut zu 
berücksichtigen. Das folgt aus dem Vorrang des Rechts der Europäischen Gemeinschaften gegenüber 
dem nationalen Recht. 

Center-Management-Kosten keine umlagefähigen Betriebskosten 
Der Bundesgerichtshof hält die Vereinbarung in einem Mietvertrag, wonach neben den Verwaltungskosten 
auch die Kosten des Center-Managements als Betriebskosten von einem gewerblichen Mieter zu tragen 
sind, für intransparent und damit für unwirksam. 
Nach Ansicht des Gerichts sei es für den Mieter nicht erkennbar, welche Kosten unter diesem Begriff 
umgelegt werden sollen. Dies gelte auch deshalb, weil der Vermieter daneben auch Kosten für Verwaltung 
und Raumkosten für Büro- und Verwaltungsräume verlange. Der Begriff „Kosten für Center-Management“ 
erlaube keine Eingrenzung der damit inhaltlich verbundenen Einzelpositionen, da etwa auch 
Aufwendungen für Marktanalysen, Ermittlung von Kundenwünschen, Werbe- und PR-Maßnahmen, 
Dekoration, Veranstaltungen und sonstige Profilierungsmaßnahmen erfasst sein könnten. 
Bestätigt hat das Gericht dahingegen seine bisherige Rechtsprechung, wonach der in einer 
Formularklausel verwandte Begriff der „Verwaltungskosten“ hinreichend bestimmt ist. 



 

 

Studenten und Azubis dürfen Mietverträge kurzfristig kündigen 
Mietverträge mit Studenten und Azubis dürfen keinen mehrjährigen Kündigungsverzicht enthalten. Dies 
hat das Landgericht Kiel festgestellt. 
In dem vom Gericht entschiedenen Fall hatten Eltern für ihre sich in der Ausbildung befindenden Tochter 
eine Wohnung angemietet. Der Mietvertrag sah einen Kündigungsausschluss von drei Jahren vor. Als die 
Tochter die Ausbildung vorzeitig beendete, kündigten die Eltern die Wohnung mit einer dreimonatigen 
Frist. Das ging dem Vermieter zu schnell. Er widersprach der Kündigung, da die drei Jahre Mindestlaufzeit 
des Vertrags noch nicht abgelaufen war. Das Gericht erklärte die Laufzeitklausel für unwirksam und ließ 
eine Kündigung mit der gesetzlichen Frist zu. Wie bei Studenten komme es auch bei Azubis immer wieder 
zu Ortwechseln. Der Mieter müsse dabei flexibel sein und kurzfristig kündigen können. Es sei durchaus 
nicht unüblich, dass Berufsausbildungen abgebrochen werden, da sich Auszubildende beruflich neu 
orientieren. Der Mietvertrag müsse auf solche Gegebenheiten Rücksicht nehmen. Unerheblich sei, ob der 
Vertrag vom Auszubildenden oder von den Eltern abgeschlossen wurde. 

Eine Geschäftsveräußerung im Ganzen liegt auch bei kurzfristig 
kündbarem Mietvertrag vor 
Eine Unternehmerin betrieb in ihr gehörenden Geschäftsräumen ein Einzelhandelsgeschäft mit 
Sportartikeln. Sie veräußerte den Warenbestand und die Ladeneinrichtung ohne Ausweis von 
Umsatzsteuer. Parallel dazu vermietete sie die Geschäftsräume, in denen die Geschäftstätigkeit ausgeübt 
worden war, auf unbestimmte Zeit an den Erwerber. Der Mietvertrag konnte kurzfristig von beiden Seiten 
gekündigt werden. 
Bislang hatten Bundesfinanzhof und Finanzverwaltung die Vermietung der Geschäftsgrundlagen nur bei 
einer langfristigen Vermietung, ca. 8 bis 10 Jahre, ausreichen lassen. 
Der Europäische Gerichtshof nahm davon nun Abstand. 
Die Möglichkeit, einen Mietvertrag auf unbestimmte Zeit kurzfristig zu kündigen, lässt nicht automatisch 
den Schluss zu, dass der Erwerber beabsichtigte, den übertragenen Geschäftsbetrieb oder 
Unternehmensteil sofort abzuwickeln. Deshalb ist die Übereignung des Warenbestands und der 
Geschäftsausstattung eines Einzelhandelsgeschäfts unter gleichzeitiger Vermietung des Ladenlokals an 
den Erwerber auf unbestimmte Zeit, allerdings aufgrund eines von beiden Parteien kurzfristig kündbaren 
Vertrags, eine Übertragung eines Gesamt- oder Teilvermögens im Sinne dieser Bestimmung, sofern die 
übertragenen Sachen hinreichen, damit der Erwerber eine selbstständige wirtschaftliche Tätigkeit 
dauerhaft fortführen kann. 

Grenze für Ist-Versteuerung wird dauerhaft bei 500.000 € belassen 
Einem Unternehmer, auch, wenn er buchführungspflichtig ist, wird auf Antrag gestattet, die Umsatzsteuer 
nicht nach vereinbarten (Soll-Versteuerung), sondern nach vereinnahmten Entgelten (Ist-Versteuerung) zu 
berechnen, wenn sein Gesamtumsatz im vorangegangenen Kalenderjahr nicht mehr als 500.000 € 
betragen hat. Vorteil für den Unternehmer ist, dass er seine Umsätze erst bei Eingang versteuern muss. 
Die Vorsteuer kann er dagegen abziehen, wenn eine ordnungsgemäße Rechnung vorliegt, auch wenn 
diese noch nicht bezahlt ist. 
Die Umsatzgrenze von 500.000 € war zum 1. Juli 2009 eingeführt worden und galt bis zum 
31. Dezember 2011. Diese Befristung ist nun dauerhaft aufgehoben worden. Beim Übergang auf die Ist-
Versteuerung ist zu beachten, dass alle Umsätze erfasst werden. 

Innergemeinschaftliche Lieferung unterliegt der Umsatzsteuer, wenn sich 
der Lieferer wissentlich an einer Steuerhinterziehung des Abnehmers 
beteiligt 
Innergemeinschaftliche Lieferungen sind von Gesetzes wegen umsatzsteuerfrei. Sie unterliegen beim 
Erwerber als innergemeinschaftlicher Erwerb der Umsatzsteuer. 
Weiß der leistende Unternehmer, dass der Erwerber im Bestimmungsland falsche Angaben macht, um 
eine Besteuerung als innergemeinschaftlichen Erwerb zu vermeiden, unterliegt die Lieferung der 
Umsatzsteuer. Dies gilt unabhängig davon, ob die objektiven Voraussetzungen einer 
innergemeinschaftlichen Lieferung (Verbringen eines Gegenstands in einen anderen EU-Mitgliedstaat) 
erfüllt sind. 
(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs) 



 

 

Umsatzsteuerliche Organschaft nur bei Personalunion der 
Geschäftsführung 
Grundsätzlich ist jedes rechtlich selbstständige Unternehmen ein steuerliches Subjekt im Sinne des 
Umsatzsteuergesetzes. Wenn aber eine juristische Person nach dem Gesamtbild der tatsächlichen 
Verhältnisse finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch in ein anderes Unternehmen (sog. Organträger) 
eingegliedert ist, liegt eine Organschaft vor. In diesem Falle ist die juristische Person als Organgesellschaft 
nicht selbstständig, sondern Teil des umsatzsteuerlichen Unternehmens des Organträgers. Deshalb sind 
beispielsweise die Umsätze zwischen Organträger und Organgesellschaft nicht umsatzsteuerbar und der 
Organträger ist Steuerschuldner der Umsätze der Organgesellschaft. 
Der Bundesfinanzhof hatte jetzt über die Frage der organisatorischen Eingliederung bei folgender 
Konstellation zu entscheiden: An der X GmbH waren die A GmbH zu 51 % und Herr B zu 49 % beteiligt. 
Geschäftsführer der A war Herr C, Geschäftsführer der X war Herr B, der auch Prokurist der A war. 
Das Gericht entschied, dass die X zwar finanziell, aber nicht organisatorisch in die A eingegliedert war, 
weil B nicht gleichzeitig Geschäftsführer der A war. Durch die organisatorische Eingliederung soll 
sichergestellt werden, dass der Wille des Organträgers in der Organgesellschaft durchgesetzt wird. Dies 
ist nur durch die Personalunion der Geschäftsführung gewährleistet. Dass B Prokurist der A war, reichte 
nicht aus, weil ein Prokurist nicht die Befugnisse eines Geschäftsführers hat. 

Vorsteuerabzug bei Installation einer Photovoltaikanlage 
Der Bundesfinanzhof hat in mehreren Entscheidungen zur Frage des Vorsteuerabzugs im Zusammenhang 
mit der Installation einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) Stellung genommen: 
Im ersten Fall hatte der Eigentümer eines Grundstücks an sein privat genutztes Haus einen Carport 
angebaut, der zum Unterstellen des privaten Pkw verwendet wird. Auf der Dachfläche des Carports 
installierte er eine PV-Anlage, mit der er Strom erzeugt, der an einen Energieversorger veräußert wird. 
Nach der Entscheidung des Bundesfinanzhofs darf der Eigentümer den Carport insgesamt seinem 
Unternehmen zuordnen mit der Folge, dass die gesamten auf die Errichtung des Carports und der PV-
Anlage entfallenden Vorsteuern abgezogen werden können. Voraussetzung ist, dass die 
unternehmerische Nutzung des gesamten Carports mindestens 10 % beträgt. Die unternehmerische 
Nutzung wird anhand eines Umsatzschlüssels ermittelt, bei dem ein fiktiver Vermietungsumsatz für den 
nichtunternehmerisch genutzten inneren Teil des Carports einem fiktiven Umsatz für die Vermietung der 
Dachfläche an einen Dritten zum Betrieb einer PV-Anlage gegenübergestellt wird. Die private Verwendung 
des Carports unterliegt als unentgeltliche Wertabgabe der Umsatzsteuer. 
Hier hat sich die Gesetzeslage ab 2011 entscheidend verändert: 
Bei Baumaßnahmen nach dem 31.12.2010 kann nur noch die Vorsteuer aus der Errichtung der PV-Anlage 
in voller Höhe abgezogen werden. Die auf die Herstellung des Carports entfallenden Vorsteuern sind nur 
noch in Höhe des auf die unternehmerische Nutzung entfallenden Anteils abzugsfähig. 
Im zweiten Fall hatte der Eigentümer einen Holzschuppen neu errichtet und auf diesem eine PV-Anlage 
installiert. Der Holzschuppen selber wurde weder privat noch unternehmerisch genutzt. Anders als im 
„Carport-Fall“ konnte der Eigentümer den Holzschuppen auch in den Jahren vor 2011 nur in Höhe des 
unternehmerischen Nutzungsanteils seinem Unternehmen zuordnen. In Höhe dieses Nutzungsanteils 
kann er den Vorsteuerabzug aus den Herstellungskosten des Schuppens geltend machen. 
Im dritten Fall hatte der Eigentümer das Dach einer bestehenden, nicht genutzten Scheune neu eindecken 
lassen und anschließend auf der Südseite eine PV-Anlage errichtet. Der Bundesfinanzhof kam zu dem 
Ergebnis, dass der Eigentümer die auf die Neueindeckung des Dachs entfallende Vorsteuer im Verhältnis 
des unternehmerischen Nutzungsanteils an der gesamten Scheune abziehen kann. 
Hinsichtlich der Ermittlung des Nutzungsanteils im zweiten und dritten Fall gelten die Ausführungen zum 
„Carport-Fall“ entsprechend. 

Herabsetzung eines Unterhaltsanspruchs nach dem Eintritt des 
Unterhaltsberechtigten in das Rentenalter 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall begehrte ein pensionierter Chefarzt von seiner 
geschiedenen Ehefrau Herabsetzung des vor der Unterhaltsrechtsreform vereinbarten 
Unterhaltsanspruchs nach deren Eintritt in das Rentenalter. 
Die kinderlos gebliebene Ehe wurde 1968 geschlossen, 1980 trennten sich die Eheleute und 1985 erfolgte 
die Scheidung. Bis 1970 war die Ehefrau voll berufstätig, in den folgenden zehn Jahren führte sie bis zur 
Trennung den Haushalt. Von 1981 bis 1983 war die Ehefrau halbtags beschäftigt, bis sie sich ab Ende 
1983 um die Betreuung und Erziehung ihres außerehelich geborenen Kindes kümmerte und bis zum 
Erreichen des Rentenalters nicht wieder berufstätig war. 



 

 

Mit der Scheidung hatten die Eheleute im Jahr 1985 einen Vergleich geschlossen, in dem der Ehemann 
sich verpflichtete, an die Ehefrau nachehelichen Unterhalt in Höhe von monatlich 3.500 DM zu zahlen. 
Nach dem Eintritt in das Rentenalter im Jahr 2006 bezog die Ehefrau eine Altersrente von monatlich ca. 
940 €. Sie bewohnte miet- und schuldendienstfrei eine Eigentumswohnung, die sie im Wesentlichen aus 
Zugewinnausgleichsmitteln erworben hatte. 
Das Gericht bejahte den Anspruch des Ehemannes auf Herabsetzung des Unterhalts trotz dessen 
fortbestehender Leistungsfähigkeit. Es sah das Maß der im Wesentlichen nur durch die zehnjährige 
Haushaltsführung begründeten nachehelichen Solidarität nach 25jähriger Distanz zur Ehe und ebenso 
langer Unterhaltszahlungen als verwirklicht an. Da das Gericht bei dem Alterseinkommen der Ehefrau 
auch keine ehebedingten Nachteile feststellen konnte, ist ihr angemessener Lebensbedarf, auf den als 
Untergrenze herabgesetzt werden darf, durch die Renteneinkünfte gedeckt. Die Vorinstanz muss nun 
entscheiden, ob eine teilweise oder eine stufenweise Herabsetzung des Unterhalts der Billigkeit entspricht. 

Pflichtmitgliedschaft in IHK und Berufskammer zulässig 
Eine Pflichtmitgliedschaft sowohl in der Industrie- und Handelskammer wie auch in einer Kammer freier 
Berufe ist zulässig und auch mit Verfassungs- und EU-Recht vereinbar. 
Die diesbezügliche Beitragsregelung im IHK-Gesetz geht davon aus, dass Zugehörige einer Kammer freier 
Berufe auch Kammerzugehörige der IHK sein können. Die doppelte Pflichtmitgliedschaft ist auch mit dem 
Verfassungsrecht vereinbar, weil beide Kammern unterschiedliche legitime öffentliche Aufgaben verfolgen. 
Ein Verstoß gegen EU-Recht, konkret gegen die Niederlassungsfreiheit liegt nicht vor, weil kein 
grenzüberschreitender Bezug gegeben ist und mit der Pflichtmitgliedschaft keine Wettbewerbsnachteile 
inländischer und ausländischer Unternehmer verbunden sind. 
(Quelle: Urteil des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts) 

Versicherungsentschädigung nach Verkehrsunfall bei vorzeitiger 
Beendigung eines Leasingvertrags 
In einem vom Bundesgerichtshof entschiedenen Fall ging es um die Frage, ob bei der vorzeitigen 
Beendigung eines Leasingvertrags mit Andienungsrecht und ohne Mehrerlösbeteiligung eine 
Versicherungsentschädigung dem Leasinggeber oder dem Leasingnehmer zusteht. Die 
Versicherungsentschädigung war aufgrund eines fremdverschuldeten Verkehrsunfalls vom 
Haftpflichtversicherer des Schädigers wegen der Beschädigung des Leasingfahrzeugs auf 
Totalschadenbasis gezahlt und vom Leasingnehmer nicht zur Reparatur des Leasingfahrzeugs verwendet 
worden. 
Nach Auffassung des Gerichts steht die Entschädigung dem Leasinggeber zu. Dies gilt auch insoweit, als 
die Versicherungsentschädigung den zum Zeitpunkt der vorzeitigen Beendigung des Leasingvertrags noch 
nicht amortisierten Gesamtaufwand des Leasinggebers einschließlich des kalkulierten Gewinns übersteigt. 

 

 

 

Rechtliche Hinweise 

Der EGSZ - Newsletter fasst regelmäßig Gesetzesänderungen, Urteile, Ver-
waltungsanweisungen oder sonstige, für Sie interessante Informationen zu-
sammen und gibt diese auszugsweise wieder. Der EGSZ - Newsletter erhebt 
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Wir bitten daher ausdrücklich darum, 
vor einer Anwendung der Inhalte des EGSZ - Newsletters im konkreten Fall 
mit uns Rücksprache zu halten, da wir eine Haftung für die auszugsweise 
Darstellung nicht übernehmen können. Für weitergehende Informationen 
stehen wir Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung. 

 


